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Was alles passieren könnte…

− eine missbräuchliche Frühpensionierung eines 64-jährigen 
Mannes;

− eine Umgehung der obligatorischen Dienstpflicht;
− eine Möglichkeit zur vereinfachten Anpassung des 

Vornamens durch zweifaches Durchlaufen des Verfahrens;
− eine Begründung der Elternschaft bei einem verheirateten 

oder unverheirateten Frauenpaar durch eine 
vorübergehende Änderung des Geschlechtseintrags, um als 
Ehemann gestützt auf Artikel 255 Absatz 1 ZGB Vater zu 
werden oder um das Kind gestützt auf Artikel 260 Absatz 1 
anerkennen zu können;

− […]
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Was alles passiert ist…
− Viele Diskussionen am Stammtisch
− zahlreiche Medienanfragen
− vereinzelte Anfragen von Privatpersonen
− ein Medienbericht über einen möglichen Missbrauchsfall
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Botschaft des Bundesrates vom 6. Dezember 2019, BBl 2020 801:
«Missbräuchliche oder leichtsinnige Erklärungen zur Änderung des Geschlechts können 

abgelehnt werden. Sie zeitigen keine Rechtswirkungen und sind strafbar.»

Botschaft des Bundesrates vom 6. Dezember 2019, BBl 2020 837:
«Die Rechtssicherheit und der Verkehrsschutz sind durch die allgemeinen zivil-, verwaltungs-

und strafrechtlichen Bestimmungen garantiert. Diese bieten wirksame Instrumente gegen 

Missbrauch, namentlich die Möglichkeit, eine missbräuchliche Erklärung abzuweisen und nicht 

wahrheitsgetreu erwirkte Einträge zu berichtigen […].» 
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Botschaft des Bundesrates vom 6. Dezember 2019, BBl 2020 813:
«Im Einklang mit dem Grundsatz von Treu und Glauben sowie des 

Rechtsmissbrauchsverbotes werden die zuständigen Behörden einer missbräuchlichen 

Erklärung zur Änderung des Geschlechtseintrags jegliche Rechtswirkungen versagen. So 

sehen die Sozialversicherungsbehörden bei der Überprüfung der Voraussetzungen für die 

Erteilung einer Rente namentlich davon ab, die erwarteten Leistungen zu gewähren, wenn sich 

herausstellt, dass mit der Erklärung zur Geschlechtsänderung allein der Zweck verfolgt werden 

soll, eine Altersrente früher zu beziehen. Militärbehörden werden eine solche Erklärung nicht 

berücksichtigen, wenn damit einzig der Zweck verfolgt wird, sich der Militärdienstpflicht zu 

entziehen. Zur Gewährleistung der Kohärenz innerhalb der schweizerischen Rechtsordnung 

erstatten die zuständigen Behörden den Zivilstandsbehörden Meldung, damit diese die 

Berichtigung eines bereits erfolgten Eintrags im Personenstandsregister von Amtes wegen 

veranlassen und vornehmen können […].» 
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Botschaft des Bundesrates vom 6. Dezember 2019, BBl 2020 813:
«Strafrechtlich kann ein solches Verhalten als Erschleichung einer falschen Beurkundung 

eingestuft werden. Die Zivilstandsbehörde ist gehalten, den zuständigen kantonalen 

Strafverfolgungsbehörden die bei ihrer amtlichen Tätigkeit festgestellten Straftaten 

anzuzeigen.»

Botschaft des Bundesrates vom 6. Dezember 2019, BBl 2020 849:

«Im Übrigen gehen die Kosten zulasten der Person, die ein Verschulden trifft, wenn die 

kantonale Aufsichtsbehörde eine Beschwerde abweisen muss, nachdem eine 

Zivilstandsbeamtin oder ein Zivilstandsbeamter eine missbräuchliche Erklärung nicht 

entgegennehmen wollte, oder wenn die Behörde eine erschlichene (falsche) Beurkundung 

berichtigen muss.»
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Artikel 30b ZGB sieht vor, dass der Geschlechtseintrag einfach und ohne 
Begründung oder Rechtfertigung angepasst werden kann.

Flankierend wurde dann aber gesagt, 
− dass Missbräuche unzulässig sind;
− dass diese entdeckt und gemeldet werden;
− dass die angestrebten Rechtswirkungen (Entlassung aus der Dienstpflicht, 

sozialversicherungsrechtliche Vorteile) nicht eintreten werden;
− dass aus dem missbräuchlichen Verhalten Kosten entstehen;
− dass das Verhalten strafbar und eine Strafverfolgung eingeleitet werden wird.
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Reicht es, wenn…
− die äusserliche Erscheinung nicht dem gewünschten neuen 

Geschlechtseintrag entspricht?
− keine Namensänderung beantragt wird und der bisherige 

Vorname eher auf das bisherige Geschlecht hinweist?
− jemand kurz vor der Militärdienstpflicht oder dem 

Pensionierungsalter steht?
− sich jemand vorgängig über die Auswirkungen der Änderung 

des Geschlechtseintrags auf seine Militärdienstpflicht oder 
sein Pensionierungsalter erkundigt?
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− Kann eine Person im Rahmen des Verfahren nach Artikel 
30b ZGB einen aussergewöhnlichen Vornamen wählen? 
Wie sind hier die Befugnisse und Pflichten des 
Zivilstandsamts?

− Ist es möglich, den Geschlechtseintrag mehrere Male zu 
ändern bzw. die Eintragung rückgängig zu machen?

− Ist die Anpassung des Geschlechtseintrags sichtbar auf 
Zivilstandsdokumenten, die für Drittpersonen ausgestellt 
werden (insb. Familienmitglieder)?

− Ist es richtig, dass das Geschlecht einfacher geändert 
werden kann als der Name?

11Änderung des amtlichen Geschlechts

Verbleibende Einzelfragen



David Rüetschi, EAZW

− Namensänderung ohne Geschlechtsänderung ist viel 
aufwendiger als die Geschlechtsänderung selbst

− Personen unter 16 Jahren
− Asylsuchende (und andere Personen, die zuerst in Infostar 

aufgenommen werden müssen), sind faktisch vom Verfahren 
ausgeschlossen

− Non-binäre Personen
− Abstammungsrechtliche Fragen und Bezeichnung auf den 

Zivilstandsurkunden
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NZZ vom 28. August 2022 «Schlupflöcher für Kriminelle», 
Interview mit RA Udo Vetter 
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NZZ vom 28. August 2022 «Schlupflöcher für Kriminelle»
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Besten Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit
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